
Angaben nach § 289a, 
§ 315a HGB

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Das Grundkapital der Telefónica Deutschland Holding AG 
beträgt unverändert 2.974.554.993 EUR. Das Grundkapital 
ist eingeteilt in 2.974.554.993 nennwertlose Namensaktien 
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils 
1,00 EUR (Aktien). Das Grundkapital ist voll einbezahlt. Zum 
31. Dezember 2023 und bei Aufstellung dieses Lageberichts 
hielt die Telefónica Deutschland Holding AG keine eigenen 
Aktien. Gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung sind Ansprüche der 
Aktionär:innen auf Verbriefung von Anteilen ausgeschlossen. In 
der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. 
Die Aktien sind frei übertragbar.

Stimmrechtsbeschränkung und Beschränkung der 
Übertragbarkeit von Aktien
Es bestehen keine grundsätzlichen 
Stimmrechtsbeschränkungen. Uns sind keine vertraglichen 
Vereinbarungen mit der Telefónica Deutschland Holding AG 
oder andere Vereinbarungen über die Beschränkung von 
Stimmrechten oder der Übertragbarkeit von Aktien bekannt. 
Neben den gesetzlichen Insider-Bestimmungen sowie dem 
Handelsverbot nach der Marktmissbrauchsverordnung 
informiert die Gesellschaft über sogenannte „Silent“ Periods 
von jeweils 30 Tagen vor Veröffentlichung der Finanzzahlen 
mit der damit verbundenen Empfehlung, in diesem Zeitraum 
keinen Handel zu betreiben. Es bestehen im Übrigen keine 
internen Governance-Vorschriften, die Beschränkungen für 
den Kauf und Verkauf von Aktien durch Vorstandsmitglieder 
oder Mitarbeiter:innen vorsehen.

Beteiligung am Aktienkapital im Umfang von mehr als 
10 % der Stimmrechte
Ausweislich der Bekanntmachung der Telefónica Local 
Services GmbH gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 des Wertpapiererwerbs- 
und Übernahmegesetzes (WpÜG) vom 2. Januar 2024 
wurden zum 29. Dezember 2023 ca. 69,22 % der Aktien der 
Telefónica Deutschland von der Telefónica Germany Holdings 
Limited, Slough, Vereinigtes Königreich (Telefónica Germany 
Holdings Limited), gehalten, einer indirekten 100-prozentigen 
Tochtergesellschaft der Telefónica, S.A., Madrid, Spanien 
(Telefónica, S.A.) und ca. 13,22 % (zuzüglich 1,32 % nach 
§ 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b) WpHG bekanntzumachenden 
Stimmrechtsanteilen) wurden von Telefónica, S.A. gehalten. 
Die Telefónica, S.A. hat am 7. November 2023 beschlossen 

und bekanntgegeben, durch ihre 100-prozentige 
Tochtergesellschaft Telefónica Local Services GmbH, Ismaning, 
Deutschland ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot 
in Form eines Teilangebots an die Aktionäre der Telefónica 
Deutschland Holding AG abzugeben, um die Aktien der 
Telefónica Deutschland zu erwerben, die nicht bereits (direkt 
oder indirekt) von Telefónica, S.A. gehalten werden. Bei 
Veröffentlichung des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots 
am 5. Dezember 2023 umfassten die nicht bereits von der 
Telefónica, S.A. gehaltenen Aktien 18,52 % des Grundkapitals. 
Das Angebot sah die Zahlung einer Geldleistung von 2,35 EUR 
je Telefónica Deutschland-Aktie vor. Die Annahmefrist endete 
am 17. Januar 2024. Weitergehende Informationen für den 
Zeitraum nach Ende des Geschäftsjahres 2023 sind im >Anhang 

Nr. 21 NACHTRAGSBERICHT enthalten.

Darüber hinaus wurden wir nicht von Beteiligungen am 
Aktienkapital der Telefónica Deutschland Holding AG im 
Umfang von über 10 % der Stimmrechte in Kenntnis gesetzt und 
uns sind solche auch nicht bekannt.

Aktien mit Sonderrechten
Es bestehen keine Aktien mit Sonderrechten, insbesondere 
keine Aktien mit Rechten, die Kontrollbefugnisse verleihen.

Stimmrechtskontrolle, wenn Mitarbeiter:innen am Kapital 
beteiligt sind
Ebenso wie alle anderen Aktionär:innen üben Mitarbeiter:innen, 
die Aktien der Telefónica Deutschland Holding AG halten, ihre 
Kontrollrechte im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen 
und der Satzung unmittelbar aus.

Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern
Im Einklang mit § 7 der Satzung und § 84 AktG bestimmt der 
Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands und ist für 
ihre Bestellung und Abberufung sowie für die Ernennung 
des Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer, CEO) 
verantwortlich. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder 
bestellt werden. 

Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 setzte sich der Vorstand 
der Telefónica Deutschland Holding AG aus sieben Mitgliedern 
zusammen. Seit dem 2. Juni 2022 bis zum 31. August 2023 
bestand der Vorstand aus sechs Mitgliedern.



Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für eine Amtszeit 
von höchstens fünf Jahren bestellt. Die Bestellung kann 
erneuert und die Amtszeiten können verlängert werden, sofern 
eine Amtszeit den Zeitraum von fünf Jahren nicht überschreitet. 
Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied abberufen, falls 
ein wichtiger Grund wie grobe Verletzung von Treuepflichten 
vorliegt, oder falls die Hauptversammlung dem betreffenden 
Vorstandsmitglied durch Beschluss das Vertrauen entzieht. 
Weitere Beendigungsmöglichkeiten – wie einvernehmliche 
Aufhebung – bleiben unberührt.

Die Telefónica Deutschland Holding AG unterliegt den 
Bestimmungen des deutschen Mitbestimmungsgesetzes 
(MitbestG).

Gemäß § 31 MitbestG ist für die Bestellung und Abberufung 
von Vorstandsmitgliedern eine Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder 
notwendig. Wird diese Mehrheit bei der ersten Abstimmung 
des Aufsichtsrats nicht erreicht, kann die Bestellung oder 
Abberufung auf Vorschlag des Vermittlungsausschusses, der 
gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG zu bilden ist, in einem weiteren 
Wahlgang mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder erfolgen. Wird die 
vorgeschriebene Mehrheit auch dabei nicht erreicht, muss 
eine dritte Abstimmung stattfinden, die erneut eine einfache 
Mehrheit erfordert; bei dieser Abstimmung hat der bzw. die 
Aufsichtsratsvorsitzende jedoch zwei Stimmen.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, so hat zudem in 
dringenden Fällen das Amtsgericht München gemäß § 85 Abs. 1 
AktG das Mitglied auf Antrag eines Beteiligten zu bestellen.

Satzungsänderungen
Gemäß § 179 Abs. 1 Satz 1 AktG bedarf jede Satzungsänderung 
der Telefónica Deutschland Holding AG eines Beschlusses 
der Hauptversammlung. Nach § 27 der Satzung in Verbindung 
mit § 179 Abs. 2 Satz 2 AktG werden Beschlüsse der 
Hauptversammlung der Telefónica Deutschland Holding  AG 
über Satzungsänderungen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen und mit einfacher Mehrheit des bei 
der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. Falls 
das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit der Stimmen 
oder des Kapitals vorsieht, so ist diese Mehrheit anzuwenden. 
Im Zusammenhang mit Änderungen, die nur die Fassung der 
Satzung betreffen, ist der Aufsichtsrat jedoch gemäß § 179 
Abs. 1 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 17 Abs. 3 der Satzung zur 
Vornahme dieser Änderungen berechtigt.

Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Aktien
Die Befugnisse des Vorstands sind in §§ 76 ff. AktG in 
Verbindung mit §§ 8 ff. der Satzung geregelt. Insbesondere hat 
der Vorstand die Gesellschaft zu leiten und sie gerichtlich und 
außergerichtlich zu vertreten. 

Die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Aktien ist in 
§ 4 der Satzung i.V.m. den gesetzlichen Bestimmungen geregelt. 
Zum 31. Dezember 2023 bestanden folgende Ermächtigungen 
des Vorstands zur Ausgabe von Aktien:

Genehmigtes Kapital
Zum 31. Dezember 2023 ist der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft in der Zeit bis zum 19. Mai 2026 (einschließlich) 
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.487.277.496 EUR 
durch Ausgabe von bis zu 1.487.277.496 neuen auf den Namen 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Die Ermächtigung sieht 
vor, dass das Bezugsrecht der Aktionär:innen in bestimmten 
Fällen ganz oder teilweise ausgeschlossen werden kann (§  4 
Abs. 3 der Satzung). Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2021 
hatte dies unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten 
Kapitals 2016/I entsprechend beschlossen.

Bedingtes Kapital
Zum Zweck der Ausgabe von auf den Namen 
lautenden Stückaktien an Inhaber oder Gläubiger von 
Schuldverschreibungen wurde das Grundkapital der 
Gesellschaft um bis zu 558.472.700 EUR durch Ausgabe 
von 558.472.700 neuen auf den Namen lautenden 
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/l). 
Die Hauptversammlung vom 21. Mai 2019 hatte dies unter 
Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2014/I 
entsprechend beschlossen.

Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf von eigenen 
Aktien
Die Befugnisse des Vorstands zum Rückkauf eigener Aktien 
werden in § 57 Abs. 1 Satz 2 und §§ 71 ff. AktG geregelt. Die 
Hauptversammlung vom 19. Mai 2022 hat eine Ermächtigung 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Rückkauf eigener Aktien bis zu 
insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – 
falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung 
der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschlossen.

Kontrollwechsel/Entschädigungsvereinbarungen
Wesentliche Vereinbarungen der Telefónica Deutschland 
Gruppe, die eine Kontrollwechselklausel enthalten, beziehen 
sich auf die Finanzierung. 

Im Falle eines Kontrollwechsels wird bei den 
Kapitalmarktverbindlichkeiten das Rating der Telefónica 
Deutschland Gruppe oder der langfristigen, ausstehenden 
Verbindlichkeiten der Telefónica Deutschland Gruppe 
überprüft. Für den Fall, dass es zu einer in den Verträgen 
definierten Absenkung des Ratings kommt, räumen die 
Verträge der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH 
als Emittentin der Anleihe die Möglichkeit einer vorzeitigen 
Kündigung der Finanzierung zu einem Rückzahlungsbetrag 
von 101 % des Nennbetrags plus aufgelaufener Zinsen ein. 
Andernfalls wird die Verzinsung bis zum Laufzeitende um 
3,0 % p.a. erhöht.

Zu einem geringen Teil räumen weitere Verträge den 
Vertragspartnern im Fall eines Kontrollwechsels entsprechend 
der üblichen Praxis ein Kündigungsrecht ein, was die Pflicht zur 
Erfüllung ausstehender Verpflichtungen bzw. die Beendigung 
des Rechts zum Leistungsbezug zur Folge hat.



Die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder mit der 
Telefónica Deutschland Holding AG räumen das Recht ein, 
diese Verträge im Falle eines Übernahmeangebots durch 
einen Dritten mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende 
zu kündigen; diese Kündigung muss jedoch binnen sechs 
Monaten nach einem Kontrollwechsel erfolgen. In diesem 

Fall hat das betreffende Vorstandsmitglied Anspruch auf eine 
einmalige Entschädigung in Höhe eines festen Jahresgehalts 
zuzüglich des zuletzt bezogenen Jahresbonus. Dabei darf die 
Entschädigung jedoch nicht über der Vergütung liegen, die bis 
zum Ende des Vertrags zu zahlen wäre.


